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Cap Allon

Am  22.  Januar  2026  bestätigte  das  Oberste  Gericht  des  District  of
Columbia  [=  Washington  DC]  die  Sanktionen  gegen  Michael  Mann  wegen
Fehlverhaltens im Gerichtssaal, lehnte seinen Antrag auf Überprüfung ab
und bekräftigte, dass er und seine Anwälte „in böser Absicht gehandelt“
hätten.

In deutscher Übersetzung:

Der  Fall  geht  auf  Manns  langjährigen  Verleumdungsprozess  gegen  den
Journalisten Mark Steyn (und andere, darunter Simberg) zurück.

Während des Prozesses behauptete Mann, er habe durch den Verlust von
Fördermitteln einen erheblichen finanziellen Schaden erlitten. Um diese
Behauptung  zu  untermauern,  legte  sein  Anwaltsteam  der  Jury  ein
anschauliches Beweisstück vor, aus dem Verluste in Höhe von 9.713.924
Dollar hervorgehen.

Diese Zahl war falsch.

Während  der  Beweisaufnahme  war  die  Zahl  bereits  auf  112.000  Dollar
korrigiert worden. Die Korrektur wurde der Jury jedoch nie gezeigt. Das
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Beweisstück wurde ohne Schwärzung, Erklärung oder korrigierende Aussage
vorgelegt.

Das Gericht entschied, dass dies kein harmloser Fehler war. Der Verlust
von Fördermitteln war für Manns Schadensersatzforderung von zentraler
Bedeutung. Das Anschauungsmaterial wurde absichtlich für den Prozess
vorbereitet, und Mann wurde von erfahrenen Anwälten vertreten. Mann
selbst sagte ausführlich aus, erweiterte seine Antworten oft, wenn es
ihm passte, versäumte es jedoch, die falsche Zahl zu korrigieren, als
das Anschauungsmaterial diskutiert wurde.

Ohne Klarstellung hinterließ der Kläger der Jury irreführende Beweise,
die  auf  einen  Schadenersatz  in  Höhe  von  fast  9,7  Millionen  Dollar
hindeuteten.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die einzige plausible Erklärung
dafür war, dass Mann und seine Anwälte der Jury die überhöhte Zahl
vorgelegt  hatten,  in  der  Hoffnung,  dass  dies  die  Festsetzung  des
Schadenersatzes beeinflussen würde. Auf dieser Grundlage verurteilte das
Gericht Mann zur Zahlung von 28.000 Dollar Anwaltskosten.

Diese jüngste Sanktion reiht sich in eine wachsende Liste von negativen
Ergebnissen für Mann in diesem Fall ein.

Manns Klage gegen National Review wurde abgewiesen, was eine gerichtlich
angeordnete Kostenentscheidung in Höhe von 530.000 Dollar gemäß dem
Anti-SLAPP-Gesetz von Washington D.C. zur Folge hatte. Unabhängig davon
wurde  Mann  zur  Zahlung  von  477.350,80  Dollar  an  das  Competitive
Enterprise Institute und Simberg für Anwaltskosten und damit verbundene
Kosten verurteilt.

Die in dieser Woche bestätigte Sanktion ist zusätzlich. Sie ergibt sich
ausschließlich  aus  Manns  Verhalten  während  des  Prozesses  und
verpflichtet ihn, weitere 28.000 Dollar an Anwaltskosten an Simberg und
Steyn zu zahlen.

Insgesamt  belaufen  sich  Manns  gerichtlich  angeordnete  finanzielle
Verbindlichkeiten aus diesem Rechtsstreit nun auf über 1 Million Dollar,
die sich aus abgewiesenen Klagen, reduzierten Urteilen und Sanktionen
für die Vorlage falscher Schadensnachweise vor einer Jury ergeben.

„Es  ist  die  Pflicht  des  Gerichts,  böswillige  Prozessstrategien  zu
bestrafen  und  zu  verhindern“,  heißt  es  in  der  Anordnung.

Link:
https://electroverse.substack.com/p/northern-india-buried-eastern-europe
s?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email
(Zahlschranke)
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Und immer noch bezieht man sich von offizieller Seite auf die
Einlassungen dieses Kriminellen! A. d. Übers.

 


